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Medien etwa Vielfalt, Durchlässigkeit und
Elemente einer grundlegenden Verständi-
gung zwischen Subkulturen gewährleistet.
Das führt nicht nur bedingt durch die nun
nicht mehr nur europäische und europa-
rechtlich beeinflusste, sondern auch globa-
le Struktur der Medien und weithin auch ih-
rer Märkte zu der Forderung nach größerer
Flexibilität, einer stärkeren Formenvielfalt
und neuen Sicherungen von Vielfalt und
Qualität. Hier setzt Vesting u. a. auf die
Selbstbeobachtung und diskutiert die Frei-
willige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ei-
gens, ebenso wie auch auf neue externe Kon-
trollmechanismen gegenüber den Medien.
Diese Abschnitte am Ende zeugen zugleich
wieder vom kreativen Optimismus des Au-
tors, der offensichtlich die Gewissheit in sich
birgt, dass die menschliche Gestaltungskraft
auch auf dem Felde der Medien immer wie-
der zu checks and balances führt. Dieser Aus-
gangspunkt erlaubt die Vision von einem
Rundfunkrecht, das in dem Sinne prozedu-
ral erscheint, als es sich auf die grundständi-
ge Vielfalt heutiger Kultur verlässt und
glaubt, das Rechtsregime weiter zurückneh-
men zu können. Das setzt zunächst eine rich-
tige Wahrnehmung jener Vielfalt voraus.
Deshalb sind die subtilen Beobachtungen,
die sich in dem Buch finden, von um so
größerem Interesse. Gerade sie lassen sich
auch durch das knappe Sachverzeichnis am
Ende aus Stichworten erschließen. Diese
Studien empfehlen, auch künftige Arbeiten
dieses Autors zur Kenntnis zu nehmen.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

I.
Mit der Etablierung einer dualen Rundfunk-
ordnung in der Bundesrepublik Deutschland
entstand das Bedürfnis nach einem einheit-
lichen normativen Ordnungsrahmen für die
Veranstaltung von Rundfunk. Dem haben die
Länder mit dem Rundfunkstaatsvertrag von
1987 und damit in Anwendung des Instru-
mentariums des kooperativen Föderalismus
Rechnung getragen. Die Notwendigkeit
einer staatsvertraglichen Einigung der Län-
der ergibt sich hier aus deren Zuständigkeit
für den Rundfunk. Neue Informationstech-
nologien, neue Möglichkeiten der Telekom-
munikation führten zur Entwicklung von In-
formationsangeboten, die sich teilweise
deutlich vom herkömmlichen Bild des Rund-
funks entfernten. Schon bald wurde deut-
lich, dass das vor allem durch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts ver-
anlasste, stark regulatorische Ordnungsmo-
dell für den Rundfunk für weite Bereiche der
Telekommunikation nicht mehr passen wür-
de. Dies betrifft etwa das rundfunkspezifi-
sche Lizenzierungssystem, die für den Rund-
funk kennzeichnenden differenzierten Viel-
faltsanforderungen, dies betrifft nicht zu-
letzt die besonderen Rechtsgarantien für
gebührenfinanzierte, öffentlich-rechtliche
Anstalten. Während das Bundesverfassungs-
gericht zunächst beharrlich versuchte, die
Entstehung eines Rundfunkmarkts zu ver-
hindern, setzte sich für den Bereich der „neu-
en“ elektronischen Medien zunehmend die
Erkenntnis der Notwendigkeit durch, diese
vom Ballast rundfunkmäßiger Überregulie-
rung zu befreien und sie marktwirtschaftli-
chen Prinzipien zu öffnen, dies nicht zuletzt
auch unter dem Druck gemeinschaftsrecht-
licher Entwicklungen. Die Bestrebungen, für
elektronische Medien außerhalb des Rund-
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ferenziert behauptet wird, auch diese seien
Träger des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 2
Satz 1, was dann allerdings in der Kommen-
tierung zu § 20 zutreffend differenziert wird.
Wenig aussagekräftig schließlich bleibt der
kurze Abschnitt zur europäischen Rechts-
ordnung (Rdnrn. 23f.). Die verfassungs-
rechtlichen Ausführungen werden ergänzt
durch eine kurze Kommentierung der ein-
schlägigen Kompetenznormen des Grund-
gesetzes bei § 1 Rundfunkstaatsvertrag, die
freilich die Heranziehung der einschlägigen
Kommentierungen zum Grundgesetz nicht
ersetzen kann. Hierzu, wie auch in der Erör-
terung der EG-Kompetenzen (Rdnrn. 10ff.
zu §1 Rundfunkstaatsvertrag) beschränkt
sich die Kommentierung auf eine aktuelle
Fragestellungen nur bedingt erfassende Be-
standsaufnahme. Auch kritische Anmerkun-
gen der Verfasser, wie etwa die an sich
durchaus berechtigten Einwände gegen die
in Rundfunkstaatsvertrag, Mediendienste-
staatsvertrag und Teledienstegesetz im Wege
politischen Kompromisses gefundene Ab-
grenzung zwischen den einzelnen Angebo-
ten und gegen die Einbeziehung von Abruf-
diensten in die Mediendienste (Rdnr. 8 zu § 2
Rundfunkstaatsvertrag) bleiben kursorisch;
dass etwa die Untersuchungen von Bullinger
zu dieser Thematik nicht erwähnt werden,
muss als Manko gewertet werden. Zum
Recht auf Kurzberichterstattung wird im
Wesentlichen die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts wiedergegeben (Rdnrn.
5ff. zu §5 Rundfunkstaatsvertrag).

2. Von zentralem Interesse für die Praxis sind
die Regelungen des Rundfunkstaatsvertrags
über unzulässige bzw. jugendgefährdende
Sendungen. Hier gibt die Kommentierung
brauchbare Handhabungen für die einzel-
nen Unzulässigkeitstatbestände des § 3 Abs.
1 Rundfunkstaatsvertrag, unter gut nach-
vollziehbarer Eingrenzung etwa des Porno-
graphiebegriffs oder der Anforderungen des
Menschenwürdesatzes (Rdnrn. 36ff. bzw.
15ff. zu § 3 Rundfunkstaatsvertrag). Im Zu-
sammenhang des § 21 Rundfunkstaatsver-
trag, in dem Programmgrundsätze für pri-
vaten Rundfunk festgelegt sind, wird das
Problem der Talkshows zumindest gestreift,
wenn auch nicht ausgeschöpft. Hier hätte
zumindest die für derartige Sendungen zen-
trale Fragestellung angesprochen werden

nem verlässlichen und systematisch klaren
Nachweis der einschlägigen Rechtsprechung
interessiert. Diesem Bedürfnis kommt die
Kommentierung durchweg nach, die we-
sentlichen Entscheidungen werden nachge-
wiesen und in ihren wesentlichen Aussagen
zutreffend charakterisiert. Auch wird der
Meinungsstand in der Literatur zu den durch
die kommentierten Vorschriften aufgewor-
fenen Rechtsfragen überwiegend in der ge-
botenen Kürze korrekt nachgewiesen, wenn-
gleich die Schriftumsauswahl nicht frei von
Zufälligkeiten erscheint. Eigene Stellung-
nahmen zu kontrovers diskutierten Proble-
men werden eher zurückhaltend, meist aber
doch durchaus fundiert umrissen.

III.
Den größten Anteil des Werks nimmt die Kom-
mentierung des Rundfunkstaatsvertrags ein.

1. Dabei versucht die Kommentierung der
Präambel einen gedrängten Überblick über
die verfassungsrechtlichen und auch ge-
meinschaftsrechtlichen Grundfragen der
dualen Rundfunkordnung zu geben, der not-
wendig kursorisch bleiben muss. Die Be-
stands- und Entwicklungsgarantie für den
öffentlichen Rundfunk wird immerhin vor-
sichtig in Frage gestellt, unter Hinweis auf
das institutionstypische Selbstbehauptungs-
und Ausweitungsinteresse auch öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten, das sich ge-
genüber ihrem Funktionsauftrag verselb-
ständigen kann(vgl.BVerfGE 87,181/202).
Der Hinweis auf die Ausweitung des Pro-
grammangebots der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten, die von den Gerichten
bislang akzeptiert worden ist, bleibt aller-
dings doch recht dürftig; auch das Problem
eines Ausgreifens öffentlich-rechtlicher
Rundfunkanstalten in Bereiche der neuen
Medien wie z. B. Onlinedienste hätte hier
thematisiert werden müssen (Rdnr. 14 zur
Präambel). Auch die Bedeutung des Gebots
faktischer Zulässigkeit privaten Rundfunks
wird allenfalls angedeutet (Rdnr. 21). Reich-
lich oberflächlich, selbst im Rahmen einer
nur kurzen verfassungsrechtlichen Ein-
führung, bleiben die Bemerkungen zur mit-
telbaren Drittwirkung der Rundfunkfreiheit
(Rdnr. 19 zur Präambel) und zur Grund-
rechtsträgerschaft der Landesmedienanstal-
ten (Rdnr. 20), wobei an dieser Stelle undif-
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funks einen liberalen Ordnungsrahmen zu
schaffen, mündeten, nach dem Zwischen-
spiel des Bildschirmtextstaatsvertrags, in
den Mediendienstestaatsvertrag der Länder
von 1997 und in das Teledienstegesetz des
Bundes aus dem gleichen Jahr. Beide Rege-
lungswerke folgen den gleichen Prinzipien
und sind vergleichbar aufgebaut; dass die
Materie in unterschiedlichen Normierungen
geregelt wurde, ist Ergebnis einer pragmati-
schen Lösung der insbesondere für Teilbe-
reiche der Mediendienste keineswegs zwei-
felsfreien Kompetenzfrage. Die Regelung
der Mediendienste wurde den Ländern zu-
gestanden, doch einigten sich Bund und Län-
der auf ein insgesamt abgestimmtes und ein-
heitlich strukturiertes Regelungswerk. Da-
mit wurde, wie die Verf. des hier anzuzeigen-
den Werks in ihrem Vorwort bemerken, ein
Rechtsrahmen für Unternehmen geschaffen,
welche die gesamte Bandbreite der elektro-
nischen Medien nutzen. Dass die Gesetzge-
bung der Entwicklung der elektronischen
Medien oft nur verzögert folgen kann, ist an-
gesichts der Dynamik der Materie nicht wei-
ter überraschend und zeigt sich derzeit wie-
der an der bestehenden Unsicherheit über
die Einordnung des Internetradios. 

II.
Gilt dies schon für die Gesetzgebung, so gilt
dies erst recht für die der Gesetzgebung fol-
genden kommentierenden Bemühungen der
Rechtswissenschaft. Umso anerkennenswer-
ter ist es, dass die Kölner Rechtsanwälte Beu-
cher,Leyendeckerund von Rosenberg in nur ge-
ringem zeitlichem Abstand zum In-Kraft-Tre-
ten des Mediendienstestaatsvertrags und des
Teledienstegesetzes zum 1. August 1997 so-
wie des 3. Rundfunkänderungsstaatsvertrags
zum 1. Januar 1997 eine insgesamt fundier-
te, das Teledienstedatenschutzgesetz einbe-
ziehende Kommentierung des so geschaffe-
nen rechtlichen Ordnungsrahmens für die
elektronischen Medien vorlegen. Dass mitt-
lerweile bereits der 4. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vorliegt, tut der Aktualität des
Werks nur geringen Abbruch. Es richtet sich
nach der Aussage der Autoren vornehmlich
an die Praxis und soll vor allem die prakti-
schen Rechtsfragen eines Unternehmens der
Medienbranche beantworten, ohne hierbei
die wissenschaftlichen Grundlagen zu ver-
nachlässigen. Die Praxis ist vor allem an ei-
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fentlich-rechtlichen Rundfunk wird mit zu-
treffender Argumentation zurückgewiesen
(Rdnr. 7 zu §15). Zu öffentlich-rechtlichen
Spartenkanälen stellen die Verfasser sich mit
guten Argumenten auf den Standpunkt, dass
diese nicht Bestandteil der Grundversor-
gung sind (Rdnrn. 6f. zu §19). 

5. Insgesamt sorgfältig erläutert werden die
die Medienunternehmer naturgemäß vor-
rangig interessierenden Vorschriften des
Rundfunkstaatsvertrags für privaten Rund-
funk in seinem 3. Abschnitt. Durchweg wer-
den zu den einzelnen Bestimmungen des
Rundfunkstaatsvertrags die jeweils ergän-
zenden Regelungen in den Privatrundfunk-
und Mediengesetzen der Länder herangezo-
gen. Grundsätzliche Problemkreise wie die
der Vermutung vorherrschender Meinungs-
macht nach dem Zuschauermarktanteil, der
Zurechnung von Programmen oder der Stel-
lung der Landesmedienanstalten werden
fundiert und verständlich dargestellt. Auf
Rechtsschutzfragen, wie etwa die des dritt-
schützenden Charakters des § 29 Rundfunk-
staatsvertrag (s. Rdnr. 10 zu § 29) oder der
wechselseitigen Klagebefugnis von Landes-
medienanstalten (Rdnrn. 42ff. zu § 20 Rund-
funkstaatsvertrag) wird ebenso eingegan-
gen, wie etwa auf die sich privaten Veran-
staltern immer wieder stellende Frage nach
einem Zurückweisungsrecht gegenüber Wahl-
werbespots politischer Parteien (Rdnrn. 23f.
zu §42 Rundfunkstaatsvertrag). Die Ord-
nungswidrigkeitentatbestände des § 49 Rund-
funkstaatsvertrag werden informativ erläu-
tert. Das Problem der Differenzierung zwi-
schen privaten und öffentlich-rechtlichen
Veranstaltern bei §49 Rundfunkstaatsver-
trag wird gesehen (s. dort Rdnr. 4). Der An-
nahme eines Gleichheitsverstoßes möchte
ich in der Sache beitreten (s. dazu Degen-
hart, ZUM 1997, 153ff., s.a. tv diskurs, Aus-
gabe 2 [August 1997], S. 96f.); dass sich ein
privater Rundfunkveranstalter unter Beru-
fung auf die Verletzung des Gleichheitssat-
zes gegen einen Bußgeldbescheid nach §49
wenden kann, erscheint allerdings nicht ge-
sichert und wird auch kaum tragfähig be-
gründet. Insgesamt wird zum Rundfunk-
staatsvertrag eine solide und konzentrierte
Kommentierung vorgelegt, die auch nach
dessen Neufassung durch den 4. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag ihre Gültigkeit behält. 

müssen, inwieweit dieses fundamentale
Grundrecht zur Disposition seines Trägers
steht, eine Fragestellung, deren Aktualität
der Streit um Big Brother nachdrücklich be-
legt. Sehr eingehend befasst sich die Kom-
mentierung mit der für die Praxis wichtigen
Frage möglicher Vorsorgemaßnahmen bei
Ausstrahlung von Sendungen mit jugendbe-
einträchtigenden Wirkungen (Rdnrn. 64f.
zu § 3 Rundfunkstaatsvertrag) und mit der
Bedeutung der FSF und ihren gutachtlichen
Äußerungen, wobei etwa die Kritik von Ros-
sen an diesem Modell der Selbststeuerung im
Rundfunk mit überzeugender Argumentati-
on zurückgewiesen wird (Rdnr. 92 zu § 3
Rundfunkstaatsvertrag). 

3. Zu den besonders geglückten und für die
Praxis wertvollen Passagen des Werks zählen
die Kommentierungen zu den Werbebestim-
mungen des Rundfunkstaatsvertrags in §§7f.,
14ff. und 43ff. Der Begriff der Schleichwer-
bung etwa wird in der gebotenen Differen-
zierung dargelegt, das Problem der virtuel-
len Werbung, wie sie nunmehr der 4. Rund-
funkänderungsstaatsvertrag in bestimmten
Fällen für zulässig erklärt, bereits gesehen.
Ob das Verbot für Nachrichtensprecher, in
der Fernsehwerbung aufzutreten, tatsäch-
lich einer so weitgehend verfassungskon-
form-restriktiven Auslegung bedarf, wie die
Verfasser meinen, mag dahingestellt bleiben.
Immerhin geht es hier nicht nur um den
wettbewerblichen Aspekt der Ausnutzung
einer Vertrauensstellung, sondern auch um
die Glaubwürdigkeit des Mediums selbst, die
umso mehr in Frage gestellt wird, als dessen
Vertreter als „käuflich“ erscheinen. Zum
Sponsoring hätte man sich deutlichere Hin-
weise zur Abgrenzung zulässiger Sponsor-
hinweise von unzulässiger Werbung und zu
Umgehungsversuchen gewünscht. 

4. Die Kommentierung des 2. Abschnitts des
Rundfunkstaatsvertrags, der die Vorschrif-
ten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
enthält, ist insgesamt ausgewogen, etwa in
der Frage der Vereinbarkeit der Gebührenfi-
nanzierung mit dem EU-Beihilferecht (Rdnr.
5ff. zu §12) oder auch in der Frage des Um-
fangs funktionsgerechter Finanzausstattung,
der Reichweite zulässiger Randnutzungen
(zu letzteren Rdnrn. 16ff. zu §12). Die Kri-
tik an der 20-Uhr-Grenze für Werbung im öf-
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Mit der Kommentierung des Rundfunkstaats-
vertrags, des Mediendienstestaatsvertrags
und des Teledienstegesetzes durch Beucher,
Leyendecker und von Rosenberg liegt erstmals
eine zusammenfassende und in den einzel-
nen Teilmaterien aufeinander abgestimmte
Darstellung des Rechts der elektronischen
Medien in einem einheitlichen Erläute-
rungswerk vor. Die einzelnen Kommentie-
rungen sind durchweg systematisch klar auf-
gebaut, inhaltlich fundiert und verlässlich,
geben brauchbare Anhaltspunkte auch für
die Erfassung noch offener oder neuer Fra-
gestellungen. Ersichtlich aus wissenschaft-
lich fundierter Praxis resultierend, belegen
sie, dass sich Praxisorientierung und wis-
senschaftliche Vertiefung nicht auszusch-
ließen brauchen. Dass die Verfasser den 4.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag, wie sie
im Vorwort andeuten, in einem Nachtrag be-
handeln, wäre wünschenswert. Unabhängig
davon ist der Kommentar uneingeschränkt
zu empfehlen.

Prof. Dr. Christoph Degenhart, Leipzig 

IV.
Weitgehend Neuland zu betreten hatten die
Verfasserbei der Kommentierung des Medien-
dienstestaatsvertrags und des Teledienste-
gesetzes.

1. Die Dynamik der Entwicklung gerade in
diesem Bereich bringt es notwendig mit sich,
dass nicht alle derzeit aktuellen Fragestel-
lungen in der Kommentierung bereits ange-
sprochen werden konnten. Dies betrifft etwa
Internetradio oder BusinessTV. Immerhin
werden über die Erläuterung der Beispiele
des §2 Abs. 2 Mediendienstestaatsvertrag ei-
nige grundsätzliche Abgrenzungskriterien
aufgezeigt (Rdnrn. 1 f. zu §2 Mediendienste-
staatsvertrag). Zu § 5 Mediendienstestaats-
vertrag wird die kompetenzielle Problema-
tik eingehend und meines Erachtens durch-
aus plausibel behandelt. Ausführlich erläu-
tert wird das Recht der Gegendarstellung bei
Mediendiensten, §10 Mediendienstestaats-
vertrag, ebenso der Datenschutz bei Medien-
diensten; datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen wurden von Norbert Nolte kommentiert.

2. Der Schwerpunkt der Kommentierung des
TDG liegt bei der in der Tat erhebliche An-
wendungsprobleme aufwerfenden Regelung
der Verantwortlichkeit für Diensteanbieter
nach §5. Die abgestufte Regelung der Ver-
antwortlichkeit hiernach wird in insgesamt
nachvollziehbarer Weise entwickelt. Einge-
hend setzen sich die Verfasser hier etwa mit
der umstrittenen Frage der Verantwortlich-
keit für Hyperlinks auseinander und spre-
chen sich überzeugend für eine differenzie-
rende Lösung je nach Qualität der Hyper-
links aus (Rdnr. 31f. zu §5 TDG). Dass auch
das Problem der Verantwortlichkeit im inter-
nationalen Zusammenhang angesprochen
wird, ist positiv hervorzuheben.

V.
Eine kurze Kommentierung des Teledienste-
datenschutzgesetzes sowie verschiedene An-
lagen runden das Werk ab. Abgedruckt sind
insbesondere die Fernsehrichtlinie der EG

mit den Erwägungsgründen, die gemeinsa-
men Richtlinien der Landesmedienanstalten
für die Werbung und über Drittsendezeiten
sowie die Jugendschutzrichtlinien. 
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